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 Straßenverkehrsausschuss 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Bürgeranregung auf Ausschilderung der Lenbachstraße in einen verkehrsberuhigten Bereich 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Anregung des Kindes Jennifer Zimmermann, Lenbachstr. 8, 59174 Kamen und weiterer 
Kinder der Lenbachstraße auf Ausschilderung der Lenbachstraße in einen verkehrsberuhig-
ten Bereich (im Volksmund: Spielstraße) wird abgelehnt. 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Mit Anregung vom 22.10.2002 beantragt die 12jährige Jennifer Zimmermann mit 7 weiteren 
in der Lenbachstraße wohnenden Kindern die Ausschilderung der Lenbachstraße als soge-
nannte „Spielstraße“ (verkehrsberuhigter Bereich). 
 
Die gewünschte Ausschilderung ist von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Polizeiin-
spektion Nord unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte geprüft worden: 
 
Die Lenbachstraße ist in eine Tempo 30-Zone integriert. Im Einmündungsbereich der Straße 
„Mersch“ ist sie mit Zeichen 357 (Sackgasse) nebst Zusatzzeichen „Keine Wendemöglich-
keit“ ausgeschildert. 
 
Bei der Lenbachstraße handelt es sich um eine Sackgasse, die nur über die Straße „Mersch“ 
angefahren werden kann. Südlich ist sie durch eine mit 2 Pollern gesperrte Bahnunterfüh-
rung begrenzt. Die Poller verhindern die Durchfahrt von mehrspurigen Fahrzeugen. 
 
Wie langjährige Beobachtungen zeigen, sind die Poller bis auf wenige Ausnahmen 
aufgestellt und verankert; insofern muss der Begründung der Antragsteller an dieser Stelle 
widersprochen werden. 
 
Von den Schülern der weiterführenden Schulen an der Gutenbergstraße wird die Lenbach-
straße mit der Unterführung insbesondere in der Zeit zwischen 7.00 und 8.00 Uhr gern als 
Abkürzung des Schulweges vom Stadtzentrum aus fußläufig oder mit Fahrrädern genutzt.  
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Weiterhin befahren auch einige Eltern in der o.g. Zeit die Lenbachstraße, um ihre schulpflich-
tigen Kinder vor der Duchfahrtssperre aussteigen zu lassen. Aufgrund des hohen Verkehrs-
aufkommens zu den Schulanfangszeiten lassen andere Eltern ihre Kinder bereits in der 
Straße „Mersch“ aussteigen. 
 
Unfälle sind seit 1995 (Zeitraum der vorliegenden Statistiken) der Polizei nicht gemeldet 
worden.  
 
Um die vorstehend beschriebene Sackgasse in einen verkehrsberuhigten Bereich zu ändern, 
müssten nach den Verwaltungsvorschriften zu den Zeichen 325 und 326 nachfolgende Krite-
rien erfüllt sein: 
 
Durch geschwindigkeitshemmende Maßnahmen müßte die betroffene Straße vom  
Straßenbaulastträger oder der Straßenbaubehörde so hergerichtet werden, dass sie über-
wiegende Aufenthalts- und Erschließungsfunktionen erfüllt.  
Dabei müsste durch äußere Gestaltung optisch die Aufenthaltsfunktion vor dem Fahrzeug-
verkehr überwiegen. Dies wird in der Regel durch einen niveaugleichen Ausbau der gesam-
ten Straßenbreite erreicht. 
Gleichzeitig sind Flächen für den Fußgängerverkehr zu reservieren oder durch geeignete 
Maßnahmen (z.B. Poller/Bewuchs) von dem befahrbaren Bereich abzugrenzen. 
Die Straße muss für alle zu erwartenden Fahrzeugarten zu befahren sein.  
Der Parkraumbedarf sollte in angemessener Weise Berücksichtigung finden. Entsprechende 
Flächen sind durch Bodenmarkierung oder Pflasterwechsel kenntlich zu machen. 
 
Bei der Lenbachstraße liegen die o.g. Voraussetzungen bis auf den niveaugleichen Ausbau 
und die Öffnung für alle Fahrzeugarten derzeitig nicht vor. 
Die weiteren Voraussetzungen müßten durch bauliche Maßnahmen mit hohem finanziellen 
Aufwand außerplanmäßig geschaffen werden.  
 
Auch würden bei Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs den Anliegern durch die 
Schaffung von Freizonen und gekennzeichneten Parkbuchten Parkmöglichkeiten entzogen. 
Bisher kann in der Lenbachstraße mit KFZ am äußerst rechten Fahrbahnrand geparkt 
werden. 
 
Auch die zukünftigen Fußgänger- und Radfahrverkehre, bedingt durch das Baugebiet 
„Volkermanns Hof“, würden bei Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs nicht 
unterbunden werden. 
 
Einem Ausbau der Lenbachstraße in einen verkehrsberuhigten Bereich stehen wie darge-
stellt sachliche und finanzielle Grunde entgegen. 
 
Die Verwaltung hat bereits unmittelbar nach Eingang der Bürgeranregung telefonisch Kon-
takt aufgenommen und über die Überlegungen zur jetzt vorgelegten Entscheidung sowie 
über das parlamentarische Verfahren informiert. 
Überdies ist beabsichtigt, die antragstellenden Kinder nach der Entscheidung des Straßen-
verkehrsausschusses einzuladen und  - neben der üblichen formellen Bescheiderteilung - ein 
darlegendes Gespräch zu führen. 
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